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Neue Rechtsvorschriften
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Durch Verordnung vom 6. Juni 1990 (GBl. I Nr. 32 S.285), in Kraft 
getreten am 1. Juli 1990, ist das Verfahren der Gesamtvollstreckung 
neu geregelt worden.1 Ziel der Neuregelung war es, ein Konkurs
recht zu schaffen, das auch für die Abwicklung von Untemehmen- 
sinsolvenzen unter marktwirtschaftlichen Verhältnissen geeignet ist. 
Gleichzeitig ging es darum, das Gesamtvollstreckungsrecht der DDR 
im Sinne des Staatsvertrages vom 18. Mai 1990 weitgehend an das 
bundesdeutsche Konkursrecht anzugleichen.

Dem Ziel der Rechtsangleichung entspricht es, bei der Entscheidung 
von Einzelfragen ergänzend zum Text der Gesamtvollstreckungsver
ordnung die detaillierteren Regelungen des bundesdeutschen Rechts 
in Gestalt der Konkursverordnung und der Vergleichsordnung zu 
berücksichtigen.

Einordnung der Gesamtvollstreckung in das geltende Recht 
der DDR

Die Regelung der Gesamtvollstreckung ist in vielfältiger Weise mit 
Regelungen des Prozeßrechts und des materiellen Rechts im Bereich 
des Zivil-, Handels- und Gesellschaftsrechts sowie des Arbeits- und 
Sozialrechts verbunden. Bei der Vorbereitung der Neuregelung war 
deshalb sicherzustellen, daß die Verbindungen zu den gesetzlichen 
Regelungen in diesen Bereichen beachtet und zum Ausdruck gebracht 
wurden.

Die allgemeinen verfahrensrechtlichen Grundlagen für die Gesamt
vollstreckung bilden die Vorschriften der Zivilprozeßordnung der 
DDR vom 19. Juni 1975, die mit dem Gesetz vom 29. Juni 1990 
(GBl. I Nr. 40 S. 547) eine umfangreiche Novellierung erfahren hat.1 2 
Dieser Zusammenhang findet in § 1 Abs. 3 GesVVO seinen Aus
druck, wo festgelegt ist, daß auf das Verfahren die Vorschriften der 
Zivilprozeßordnung entsprechend anzuwenden sind, soweit in der 
Verordnung selbst nichts anderes bestimmt ist. Während es hier um 
eine entsprechende Anwendung als subsidiäres Recht geht, wird in 
anderen Vorschriften der Gesamtvollstreckungsverordnung unmittel
bar auf einzelne Regelungen der ZPO der DDR verwiesen. So erklärt 
§ 1 Abs. 1 Satz 2 GesVVO für den Umfang der Pfändbarkeit des 
Vermögens des Schuldners die Bestimmungen der Zivilprozeßordnung 
für anwendbar. Die Gesamtvollstreckung erfaßt das gesamte Vermö
gen des Schuldners, mit Ausnahme der Sachen und Forderungen, die 
nicht der Vollstreckung unterliegen.3 Das entspricht der Definition der 
Konkursmasse in § 1 Abs. 1 KO.4

Besonders zahlreich sind die Berührungen des Gesamtvollstrek- 
küngsrechts mit den konkursrechtlichen Vorschriften des Handels
und Gesellschaftsrechts. Auf der Grundlage des Staatsvertrages vom 
18. Mai 1990 sind u.a. das Erste bis Vierte Buch des Handelsgesetz
buchs, das GmbH-Gesetz, das Aktiengesetz und das Genossenschafts
gesetz in der derzeit in der Bundesrepublik Deutschland geltenden 
Fassung mit Wirkung vom 1. Juli 1990 in der DDR in Kraft gesetzt 
worden.5 Durch § 1 Abs. 4 Satz 1 GesVVO wird klargestellt, daß die 
Vorschriften der Verordnung ergänzt werden durch die besonderen 
Bestimmungen über das Konkursverfahren, die in den Vorschriften 
des Handels- und Wirtschaftsrechts für Personen- und Kapitalgesell
schaften enthalten sind. Das betrifft vor allem die Vorschriften, nach 
denen die jeweiligen Gesellschaftsorgane bei Zahlungsunfähigkeit 
oder Überschuldung zur Stellung des Konkursantrags verpflichtet sind, 
die Bestimmungen über die Eintragung der Konkurseröffnung in das 
Handelsregister sowie die umfangreichen Spezialvorschriften über den 
Genossenschaftskonkurs.6 Alle diese Bestimmungen sind ergänzend 
zur Gesamtvollstreckungsverordnung anzuwenden. Insoweit besteht 
die gleiche Rechtslage wie in der Bundesrepublik bezüglich des 
Verhältnisses dieser besonderen Vorschriften zur Konkursordnung.

Um auch für andere Gesetze und Rechtsvorschriften, die Verwei
sungen auf das Konkursverfahren enthalten, die Rechtslage klarzu
stellen, bestimmt § 1 Abs. 4 Satz 2 GesVVO, daß an die Stelle des

Konkursverfahrens das Verfahren nach der Verordnung tritt. Damit 
wird zugleich in terminologischer Hinsicht deutlich, daß die Worte 
Gesamtvollstreckung und Konkurs synonym verwendet werden, was 
u.a. auch für die Anwendung zahlreicher Strafbestimmungen Bedeu
tung erlangen kann.7

Unterstützt wird dieser Gedanke durch § 22 der Verordnung, in dem 
im Zusammenhang mit Fällen der Auslandsberührung von Gesamt- 
vollstreckungs- oder Konkursverfahren gesprochen wird.

Anliegen und Ziel des Gesamtvollstreckungsverfahrens

Das Ziel des Gesamtvollstreckungsverfahrens entspricht dem des 
bundesdeutschen Konkursverfahrens: In einem rechtlich geordneten 
Verfahren soll die gemeinschaftliche Befriedigung der Gläubiger einer 
Person gesichert werden, wobei die Forderungen weder rechtskräftig 
festgestellt noch fällig zu sein brauchen. Zu diesem Zweck wird das 
vorhandene Vermögen des Schuldners erfaßt; die Verfügungsbefugnis 
wird dem Schuldner entzogen und einem für das Verfahren bestellten 
Verwalter übertragen. Dieser hat das Vermögen des Schuldners zu 
verwalten, zu verwerten und den Erlös gleichmäßig an die Gläu
biger zu verteilen. Soweit das Vermögen nicht zur vollständigen 
Befriedigung der Gläubiger ausreicht, werden diese quotal befriedigt. 
Die Liquidation des Schuldnervermögens kann durch einen Vergleich 
zwischen dem Schuldner und seinen Gläubigem abgewendet werden. 
Die Verordnung hindert auch nicht daran, das insolvente Unternehmen 
im Wege der „übertragenden Sanierung“ zu erhalten: Der Verwalter 
kann das Unternehmen als Ganzes an einen Dritten veräußern, z.B. 
an eine zu diesem Zweck gegründete „Auffanggesellschaft“.

Ein weiteres Merkmal des Verfahrens der Gesamtvollstreckung 
ist, daß seine Durchführung im wesentlichen den Beteiligten selbst 
obliegt, wobei dem Gericht nur eine Leitungs- und Überwachungs
funktion zukommt. Wie das bundesdeutsche Konkursverfahren ist es 
als ein Verfahren der staatlich überwachten Selbstverwaltung ausge
staltet worden. Die wichtigsten Aufgaben liegen in den Händen des 
Verwalters, der vom Gericht bestellt wird, aber von den Gläubigem 
durch eine andere Person ersetzt werden kann. Der sorgfältigen Aus
wahl einer dafür geeigneten sachkundigen Person kommt allergrößte 
Bedeutung zu.

Die Regelung der Gesamtvollstreckung ist eingeordnet in den Ge
samtmechanismus der sozialen Marktwirtschaft. Eingeschlossen sind 
darin auch die Möglichkeiten, außerhalb des Verfahrens ein insolven
tes Unternehmen zu sanieren, sowie die Anforderungen, die sich aus 
Sozialplänen und anderen Maßnahmen zur Sicherung der Interessen 
der Beschäftigten des Unternehmens ergeben.

Nach der Beendigung des Verfahrens können die Gläubiger im 
Grundsatz den nicht erfüllten Teil ihrer Forderungen im Wege der 
Einzelzwangsvollstreckung weiter verfolgen. Die GesVVO nimmt 
jedoch in besonderer Weise, mehr als das bundesdeutsche Recht, auf 
die berechtigten Interessen des Schuldners Rücksicht. Dem redlichen
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zu vollstreckenden Anspruchs des Gläubigers und der Gerichtskosten für die 
Vollstreckung unbedingt erforderlich ist. Sie soll unterbleiben, wenn zu erwarten 
ist, daß der Erlös aus der gerichtlichen Verwertung keine Zahlung auf die 
Gerichtskosten oder den Gläubigeranspruch ermöglicht.

4 Konkursordnung vom 10. Februar 1877 (RGBl. S. 351; BGBl. III 311-4). Der 
Ausschluß des Neuerwerbs aus dem Begriff der Konkursmasse wird allerdings 
in § 1 Abs. 1 GesVVO nicht ausdrücklich erwähnt.

5 Vgl. Staatsvertrag vom 18. Mai 1990, Anl. II, Abschn. Ill, Ziff. 3 bis 6, und die 
§§16, 18 bis 20 des Gesetzes über die Inkraftsetzung von Rechtsvorschriften 
der BRD in der DDR vom 21. Juni 1990 (GBl. I Nr. 34 S. 357).

6 Vgl. insbesondere die §§32, 130a, 137, 144, 236, 237 HGB; §§63 bis 65 
GmbH-Gesetz; §92 AktG: §§98 bis 117 GenG.

7 Die Übertragung der bundesdeutschen Vorschriften über das Konkursstrafrecht 
(§§ 283 bis 283 d StGB) auf das Gebiet der DDR ist durch die §§ 178 bis 182 
des 6. Strafrechtsänderungsgesetzes vom 29. Juni 1990 (GBl. I Nr. 39 S. 526) 
erfolgt.


